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Vorwort
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legen Dr. Lars Micker und – in besonderem Maße – Debbie Breuer für ihre fachli
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Mein tiefster Dank gilt meiner Familie, die mich auf dem Weg zu dieser Arbeit 
stets unterstützt und begleitet hat. Besonders meiner Ehefrau Julia Kühn möchte ich 
danken: Für ihr Vertrauen in mich, ihre liebevolle Unterstützung und dafür, dass sie 
mir auch in herausfordernden Phasen immer den Raum gegeben hat, den ich für 
diese Arbeit brauchte. Ihre Rückendeckung war für mich von unschätzbarem Wert.
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A. Einleitung

I. Untersuchungsgegenstand

Umstrukturierungen sind fester Bestandteil des Wirtschaftslebens. Die wirt
schaftlichen Gründe für Umstrukturierungen sind dabei vielfältig. Sie können zum 
Beispiel durch Markteinflüsse, strategische Entscheidungen oder rechtliche Rah
menbedingungen indiziert sein. Um steuerliche Hemmnisse für betriebswirtschaft
lich sinnvolle Umstrukturierungen zu beseitigen, ermöglichen die Regelungen des 
Umwandlungssteuergesetzes – unter bestimmten Voraussetzungen – eine steu
erneutrale Durchführung von Umwandlungsvorgängen.1

Entsprechende Regelungen bestehen etwa für Einbringungen in Kapitalgesell
schaften, einschließlich Anteilstauschvorgängen, gemäß §§ 20, 21 UmwStG. Al
lerdings lösen Einbringungen, die nach diesen Vorschriften unterhalb des gemeinen 
Werts erfolgen, regelmäßig Sperrfristen gemäß § 22 UmwStG aus. Diese sollen 
verhindern, dass die Steuerbegünstigung einer Einbringung ausgenutzt wird, um 
anschließend Statusverbesserungen in Anspruch zu nehmen, die sich in Folge der 
steuerbegünstigten Einbringung ergeben.2 Zu diesem Zweck wird für den Fall einer 
Sperrfristverletzung eine rückwirkende Besteuerung unter Berücksichtigung des 
gemeinen Werts des Einbringungsgegenstandes vorgeschrieben.3

Diese Sperrfristen des § 22 UmwStG sind Gegenstand der vorliegenden Unter
suchung. Sie wurden durch das SEStEG4 eingeführt und bestehen seither im We
sentlichen unverändert fort. Es wurden lediglich geringfügige Änderungen durch 
das JStG 20095, das StÄndG 20156 und das Brexit-StBG7 vorgenommen.8

1 Vgl. BT-Drs. 16/2710, 25.
2 Siehe ausführlich zu dieser Grundkonzeption B. I.
3 Statt aller Stangl, in: Rödder/Herlinghaus/van Lishaut, UmwStG, § 22 UmwStG Rn. 28.
4 Gesetz über steuerliche Begleitmaßnahmen zur Einführung der Europäischen Gesell

schaft und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften vom 07. Dezember 2006, BGBl. I 
2006, S. 2782, ber. BGBl. I 2007, S. 68.

5 Jahressteuergesetz 2009 vom 19. Dezember 2008, BGBl. I 2008, S. 2794.
6 Steueränderungsgesetz 2015 vom 02. November 2015, BGBl. I 2015, S. 1834.
7 Gesetz über steuerliche und weitere Begleitregelungen zum Austritt des Vereinigten 

Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union vom 25. März 2019, 
BGBl. I 2019, S. 357.

8 Siehe den Überblick bei Stangl, in: Rödder/Herlinghaus/van Lishaut, UmwStG, § 22 
UmwStG Rn. 40 ff.



Gleichwohl besteht eine Vielzahl bislang ungeklärter, rechtsdogmatischer Aus
legungsfragen zu den Sperrfristregelungen. Diese beschäftigen seit vielen Jahren 
die Literatur und nun auch die Rechtsprechung in anhaltend hohem Maße. Dennoch 
sind selbst grundlegende Fragen, wie diejenige nach dem Inhalt des Veräuße
rungsbegriff in § 22 UmwStG, bislang nicht abschließend geklärt. Diese Frage steht 
vielfach im Fokus, da das Gesetz die Veräußerung sperrfristbehafteter Anteile als 
Grundtatbestand einer Sperrfristverletzung vorsieht. Aber auch das Verständnis der 
daneben bestehenden Ersatztatbestände und Ausnahmen ist umstritten. Dies gilt 
umso mehr für die Frage nach dem systematischen Zusammenspiel des Grundtat
bestands, der Ersatztatbestände und der Ausnahmen.

Vor diesem Hintergrund bedarf es einer wissenschaftlichen Befassung mit den 
Sperrfristen des § 22 UmwStG und insbesondere mit den soeben geschilderten 
Fragestellungen. Dem widmet sich die vorliegende Arbeit. Sie soll primär unter
suchen, wie der Grundtatbestand der Sperrfristverletzung sowie die ergänzenden 
Ersatz- und Ausnahmetatbestände auszulegen sind und wie diese zueinander im 
Verhältnis stehen. Denn nur unter Berücksichtigung dieses Zusammenspiels als 
inneres System der Norm lässt sich die teleologische Auslegung der einzelnen 
Tatbestände zutreffend vornehmen und ein in der Gesamtschau zweckgerechtes 
Ergebnis erreichen.

Zur Klärung der Frage nach dem Verhältnis der einzelnen Tatbestände zuein
ander werden diese jeweils auf ihr Begriffsverständnis und ihre Wirkung unter
sucht. Dazu werden die in der Literatur, Rechtsprechung und Finanzverwaltung 
vertretenen Ansätze umfassend ausgewertet und unter Berücksichtigung der aner
kannten juristischen Auslegungsmethoden kritisch gewürdigt. Bei der Lösungsfin
dung wird stets im Blick behalten, inwieweit ein mögliches Normverständnis sich 
zweckgerecht in das innere System der Sperrfristregelungen einfügt.

Verfassungs- und unionsrechtliche Fragestellungen werden dabei nur in den 
Blick genommen, soweit sie für die Auslegung und Rechtsfortbildung von Bedeu
tung sind. Eine darüberhinausgehende Untersuchung der Verfassungs- und Uni
onsrechtskonformität des § 22 UmwStG wird nicht vorgenommen. Zudem werden 
mittelbare Übertragungen aus der Untersuchung ausgeklammert, um den Blick fo
kussiert auf den Untersuchungsgegenstand zu richten.

II. Gang der Untersuchung

Einführend wird die Grundkonzeption der Sperrfristen des § 22 UmwStG be
leuchtet.9 Darauf aufbauend wird sodann die Einordnung dieser Norm als Miss
brauchsverhinderungsvorschrift ausführlich untersucht. In diesem Zuge werden der 
maßgebende Besteuerungstatbestand und insbesondere das Normtelos herausgear

9 Siehe B. I.
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beitet.10 Ein entsprechendes Grundverständnis ist erforderlich, um die maßgebenden 
Rechtsprobleme zu erkennen und zutreffend zu lösen. So werden auch bereits 
grundlegende Folgen der missbrauchsteleologischen Einordnung herausgestellt, die 
einen direkten Bezug zu den dargestellten Grundlagen aufweisen.11

Daran anschließend wird das Verständnis der Veräußerung als Grundtatbestand 
der Sperrfristverletzung ausführlich in den Blick gefasst.12 Die besondere Bedeu
tung für das innere System ergibt sich daraus, dass durch die Auslegung des Ver
äußerungsbegriffs bereits der Grundstein gelegt wird, inwieweit der Grundtatbe
stand eingreift und inwieweit es zu einer Anwendung von Ersatz- und Ausnahme
tatbeständen kommen kann.

Insbesondere soll daher das normspezifische Begriffsverständnis untersucht 
werden. Hierzu wird im Anschluss an teleologische Erwägungen unter Rückgriff 
auf die zuvor dargestellten Grundlagen eine umfassende Untersuchung systemati
scher Zusammenhänge vorgenommen. Daher werden schon in diesem Zuge einige 
Ersatztatbestände und Ausnahmen näher beleuchtet.

Im Anschluss erfolgt eine tiefergehende Betrachtung dieser Tatbestände, insbe
sondere, soweit sie nicht von Bedeutung für das Verständnis des Grundtatbestands 
sind.13 Hierbei werden diverse Zweifelsfragen wissenschaftlich fundierten Lösun
gen zugeführt. Das Verhältnis der einzelnen Ersatz- und Ausnahmetatbestände un
tereinander sowie zum Grundtatbestand wird dabei stets im Blick behalten, sodass 
auch in der Gesamtbetrachtung ein schlüssiges und zweckgerechtes Ergebnis er
reicht wird. Ebenfalls in die Betrachtung einbezogen wird die Suspendierung des 
Einbringungsgewinns II nach Maßgabe des § 22 Abs. 2 S. 5 UmwStG.14

Im Weiteren erfolgt eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den zur 
Überwachung der Sperrfristen normierten Nachweispflichten. Hierbei werden aus
gewählte Zweifelsfragen der Nachweispflicht erörtert und es erfolgt eine Untersu
chung der für den Fall einer Nichterbringung der Nachweise vorgesehenen Veräu
ßerung als Ersatztatbestand.15

Abschließend erfolgt eine zusammenfassende Gesamtbetrachtung des Systems 
von Grundtatbestand, Ersatztatbeständen und Ausnahmen mit einer Einordnung der 
einzelnen Tatbestände in dieses System.16

10 Siehe B. II. 1. bis B. II. 3.
11 Siehe B. II. 4.
12 Siehe C. I.
13 Siehe C. II.
14 Siehe C. III.
15 Siehe C. IV.
16 Siehe C. V.
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